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Erwägungen

E. 1.1
Gegen den angefochtenen Entscheid kommt gemäss Art. 78 Abs. 1 BGG die Beschwerde in
Strafsachen in Betracht.

E. 1.2
Ein kantonales Rechtsmittel steht nicht zur Verfügung. Die Beschwerde ist nach Art. 80
BGG zulässig.

E. 1.3
Die Vorinstanz hat die Sache zur weiteren Untersuchung an die Staatsanwaltschaft
zurückgewiesen. Ihr Entscheid schliesst das Strafverfahren nicht ab. Es handelt sich
unstreitig um einen Zwischenentscheid gemäss Art. 93 BGG . Nach Absatz 1 dieser
Bestimmung ist die Beschwerde nur zulässig, wenn er einen nicht wieder gutzumachenden
Nachteil bewirken kann (lit. a); oder wenn die Gutheissung der Beschwerde sofort einen
Endentscheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für
ein weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (lit. b).

Beim nicht wieder gutzumachenden Nachteil gemäss Art. 93 Abs. 1 lit. a BGG muss es sich
um einen solchen rechtlicher Natur handeln. Ein derartiger Nachteil liegt vor, wenn er auch
durch einen für den Betroffenen günstigen Endentscheid nicht mehr gänzlich behoben
werden kann. Ein bloss tatsächlicher Nachteil wie die Verteuerung oder Verlängerung des
Verfahrens genügt nicht ( BGE 137 III 380 E. 1.2.1 S. 382 mit Hinweisen).

Nach ständiger Rechtsprechung, auf die zurückzukommen kein Anlass besteht, begründet
die Durchführung eines Strafverfahrens keinen Nachteil rechtlicher Natur (vgl. BGE 133 IV
139 E. 4 S. 141; Urteile 1B_209/2011 vom 6. September 2011 E. 1; 6B_782/2008 vom 12.
Mai 2009 E. 1.3, publ. in: Pra 2009 Nr. 115; je mit Hinweisen).

Die Anwendung von Art. 93 Abs. 1 lit. b BGG sodann fällt nach der Rechtsprechung in
einer Konstellation wie hier ausser Betracht (Urteile 1B_209/2011 vom 6. September 2011
E. 1; 6B_782/2008 vom 12. Mai 2009 E. 1.4, publ. in: Pra 2009 Nr. 115). Inwiefern nach
den bereits erfolgten aktenkundigen Ermittlungen noch ein weitläufiges Beweisverfahren
erforderlich sein soll, wäre im Übrigen nicht ersichtlich.

Der vorinstanzliche Entscheid ist demnach nicht anfechtbar.

E. 1.4
Auf die Beschwerde kann schon deshalb nicht eingetreten werden. Ob - wie die
Beschwerdegegnerin (Vernehmlassung S. 3 Ziff. 4 f.) geltend macht - der
Beschwerdeführer am vorinstanzlichen Verfahren nicht teilgenommen hat und daher
gemäss Art. 81 Abs. 1 BGG überdies nicht zur Beschwerde legitimiert ist, kann



dahingestellt bleiben.

E. 2
Da die Beschwerde aussichtslos war, kann dem Gesuch des Beschwerdeführers um
unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung nach Art. 64 BGG nicht stattgegeben
werden. Unter den gegebenen Umständen - beim Beschwerdeführer handelt es sich um
einen abgewiesenen Asylbewerber - rechtfertigt es sich jedoch, auf die Erhebung von
Kosten zu verzichten ( Art. 66 Abs. 1 Satz 2 BGG ).

Die Beschwerdegegnerin, bei der es sich auch um eine abgewiesene Asylbewerberin
handelt, ersucht ebenfalls um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung nach Art. 64
BGG . Der Beschwerdeführer hat ihrem Anwalt eine Entschädigung zu bezahlen ( Art. 68
Abs. 1 und 2 BGG ). Diese wird auf Fr. 2'000.-- (inkl. Mehrwertsteuer) festgesetzt. Die
Entschädigung dürfte allerdings uneinbringlich sein. Deshalb ist über das Gesuch der
Beschwerdegegnerin um unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu befinden.
Dieses ist - soweit es nicht gegenstandslos geworden ist - gutzuheissen, da die Bedürftigkeit
der Beschwerdegegnerin anzunehmen ist und der Beizug eines Anwalts zur Wahrung ihrer
Interessen erforderlich war. Bei Uneinbringlichkeit der Entschädigung wird diese daher
dem Anwalt der Beschwerdegegnerin aus der Bundesgerichtskasse ausgerichtet ( Art. 64
Abs. 2 Satz 2 BGG ; Urteil 1F_17/2009 vom 4. November 2009 E. 1 f. mit Hinweisen).
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